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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 
547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.09.2020 (GV. 
NRW. S. 890), hat die Universität Duisburg-Essen folgende 
Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Betriebs-
wirtschaftslehre (technische Linien) an der Universität Du-
isburg-Essen vom 23.02.2016 (Verkündungsblatt Jg. 14, 
2016 S. 191 / Nr. 25), zuletzt geändert durch vierte Ände-
rungsordnung vom 25.05.2020 (VBl Jg. 18, 2020S. 259/ Nr. 
45) wird wie folgt geändert:

1. Die Vertiefungslinie Telecommunications Management
wird zum 31.03.2024 eingestellt. Eine Einschreibung in
diese Linie ist letztmalig zum Wintersemester 2020/21
möglich.

2. Nach § 34, Abs. 3 wird eingefügt:

(4) Studierende der Vertiefungslinie Telecommunica-
tions Management, die die Masterprüfung gemäß § 15
Abs. 1 noch nicht bestanden haben, können diese Prü-
fung einschließlich etwaiger Wiederholungsprüfungen
bis zum 31.03.2024 ablegen. Die Anmeldung zum Erst-
versuch der Masterarbeit soll zur Ermöglichung einer
Wiederholungsprüfung spätestens am 01.04.2023 er-
folgen; die Anmeldung zur Masterarbeit einschließlich
etwaiger Wiederholungsprüfungen ist letztmals zum
01.12.2023 möglich.

3. In der Anlage 1 wird der Studienverlaufsplan der Ver-
tiefungslinie Business Analytics gestrichen.

4. In der Anlage 1 werden im Mobilitätsfenster der Vertie-
fungslinie Supply Chain Management and Logistics fol-
gende Module gestrichen:

- Datenbanksysteme

- Integrierte Anwendungssysteme

- Business Intelligence: Strategie und Organisation

- Entscheidungsunterstützungssysteme

- Fallstudie Wirtschaftsinformatik

5. In der Anlage 1 werden im Mobilitätsfenster der Vertie-
fungslinie Telecommunications Management folgende
Module gestrichen:

- Moderne Mobilkommunikation

- Netzwerkprotokolle/Architekturen von Mobilfunk-
systemen

- International Economic Organization

6. In der Anlage 2 werden die Beschreibungen der folgen-
den Module gestrichen:

- Accounting

- Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und
Kapitalallokation

- Business Intelligence: Strategie und Organisation

- Datenbanksysteme

- Entscheidungsunterstützungssysteme

- Fallstudie Wirtschaftsinformatik

- Information Engineering

- Information Mining

- Integrierte Anwendungssysteme

- Interaktive Systeme

- International Economic Organization

- Internet-Technologie und Web-Engineering

- Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbe-
wertung
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- Jahresabschluss II 

- Konzernrechnungslegung 

- Modellierung 

- Moderne Mobilkommunikation 

- Netzwerkprotokolle/Architekturen von Mobilfunk-
systemen 

- Seminar Wirtschaftsinformatik 

- Wirtschaftsprüfung 

- Wissensbasierte Systeme 

 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen – Amtli-
che Mitteilungen in Kraft.  

 

Ausgefertigt aufgrund des Eilentscheids des stellvertreten-
den Dekans der Mercator School of Management vom 
26.08.2020. 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes o-
der des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 

 

 

 

Duisburg und Essen, den 09. November 2020 

 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
Jens Andreas Meinen 

 




